
gebunden sind, der von einer Ausschreibung unter Verstoß gegen 
das Union ausgeschlossen worden war, auch nach der Neuaus
schreibung zur Behebung dieses Unionsrechtsverstoßes entgegenste
hen, soweit diese Ausschreibung und die daraus folgende Vergabe 
neuer Konzessionen den rechtswidrigen Ausschluss des betreffenden 
Wirtschaftsteilnehmers von der früheren Ausschreibung nicht wirk
sam behoben haben. 

3. Aus den Art. 43 EG und 49 EG, dem Grundsatz der Gleichbe
handlung, dem Transparenzgebot und dem Grundsatz der Rechts
sicherheit folgt, dass die Bedingungen und Modalitäten eines Ver
gabeverfahrens wie des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 
und insbesondere Bestimmungen, die wie Art. 23 Abs. 2 Buchst. 
a und Abs. 3 des Mustervertrags zwischen der Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato und der Person, die die Kon
zession für Glücksspiele in Bezug auf andere Ereignisse als Pferde
rennen erteilt wurde, den Entzug nach einer solchen Ausschreibung 
vergebener Konzessionen vorsehen, klar, genau und eindeutig for
muliert sein müssen; dies zu prüfen ist Sache des vorlegenden 
Gerichts. 

( 1 ) ABl. C 65 vom 3.3.2012. 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale Amministrativo 
Regionale per le Marche (Italien), eingereicht am 20. 
Februar 2012 — Swm Costruzioni 2 SpA, D.I. Mannocchi 

Luigino/Provincia di Fermo 

(Rechtssache C-94/12) 

(2012/C 151/24) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Swm Costruzioni 2 SpA, D.I. Mannocchi Luigino 

Beklagte: Provincia di Fermo 

Vorlagefrage 

Ist Art. 47 Abs. 2 der Richtlinie 18/2004/EG dahin auszulegen, 
dass er einer Regelung eines Mitgliedstaats wie der italienischen 
nach Art. 49 Abs. 6 des Gesetzesvertretenden Dekrets 
Nr. 163/2006 grundsätzlich entgegensteht, die — mit Aus
nahme von Sonderfällen — den Rückgriff auf mehrere Hilfs
unternehmen verbietet, indem sie bestimmt: „Der Bieter kann 
sich bei Bauarbeiten für jede Qualifikationskategorie nur auf ein 
einziges Hilfsunternehmen stützen. In der Ausschreibung kann 
der Rückgriff auf mehrere Hilfsunternehmen wegen des Um
fangs des ausgeschriebenen Auftrags oder der Besonderheit 
des Leistungen zugelassen werden“? 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Piemonte (Italien), eingereicht am 24. 
Februar 2012 — Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di 

Alessandria 

(Rechtssache C-100/12) 

(2012/C 151/25) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Fastweb SpA 

Beklagte: Azienda Sanitaria Locale di Alessandria 

Streithelferinnen: Telecom Italia S.p.A., Path-net S.p.A. 

Vorlagefrage 

Stehen die Grundsätze der Gleichbehandlung der Parteien, 
der Nichtdiskriminierung und der Wahrung des Wettbewerbs 
in öffentlichen Vergabeverfahren nach der Richtlinie 
1989/665/EWG ( 1 ) in ihrer zuletzt durch die Richtlinie 
2007/66/EG ( 2 ) geänderten Fassung dem geltenden Recht, wie 
es durch die Entscheidung Nr. 4/2011 des Plenums des Consi
glio di Stato festgeschrieben worden ist, entgegen, wonach die 
Prüfung der Widerklage, die darauf gerichtet ist, dem Kläger die 
Klagebefugnis durch Anfechtung seiner Zulassung zum Aus
schreibungsverfahren abzusprechen, notwendig der Prüfung 
der Klage vorausgehen muss und für diese Prüfung präjudizie
rende Wirkung hat, auch wenn der Kläger ein instrumentales 
Interesse an der Wiederholung des gesamten Selektionsverfah
rens hat und es auf die Zahl der Wettbewerber, die daran teil
genommen haben, nicht ankommt, wobei insbesondere auf den 
Fall Bezug genommen wird, dass nur zwei Wettbewerber im 
Ausschreibungsverfahren verblieben sind (die zugleich dem Klä
ger und dem Widerkläger, der den Zuschlag erhalten hat, ent
sprechen), von denen jeder den jeweils anderen mit der Begrün
dung auszuschließen sucht, dass dieser mit seinem Angebot 
nicht die Mindestanforderungen an die Geeignetheit der 
Angebote erfülle? 

( 1 ) ABl. L 395, S. 33. 
( 2 ) ABl. L 335, S. 31. 

Vorabentscheidungsersuchen des Hoge Raad der 
Nederlanden (Niederlande), eingereicht am 29. Februar 
2012 — Staat der Nederlanden/Essent N.V. und Essent 

Nederland B.V. 

(Rechtssache C-105/12) 

(2012/C 151/26) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Hoge Raad der Nederlanden

DE 26.5.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 151/15
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